
Aufgabe zum Strafrecht 
 
Sachverhalt: Der von der Rivella AG wegen Diebstahls fristlos entlassene und damit ehemalige 
Angestellte Bruno Bös schwört Rache an seinem früheren Arbeitgeber. Er überredet seinen Freund 
Stanislaw Stanic mit ihm gemeinsam in der Nacht vom 20. April 2019 in das Areal der Rivella AG in 
Rothrist einzudringen und sich an der Rivella AG zu rächen. Mit Schneidewerkzeug und Sprayfarben 
ausgerüstet, gelangen die beiden in das Areal und übersprayen alte Emailplakate und schreiben auf 
eine Wand: “Never ever Rivella, Beer is much better”. Die beiden Eindringlinge bemerken nicht, dass 
sie von Securitas Samuel Scheuch beobachtet werden. Dieser alarmiert die Polizei und noch bevor 
Bruno und Stanislaw das Areal verlassen können, werden die beiden von zwei Polizeibeamten 
angehalten und festgenommen. 
 

1. Welche Delikte liegen vor? 

2. Handelt es sich im vorliegenden Fall um Antrags- oder Offizialdelikte? 

3. Handelt es sich um Vergehen, Verbrechen oder Übertretungen? 

4. Prüfen Sie die Strafbarkeit des Bruno Bös schematisch) 

5. Welche zivilrechtlichen Ansprüche kann die Rivella AG geltend machen (Artikel)? 

6. Was wirkt sich bei einem allfälligen Urteil strafmildernd für die Angeschuldigten aus? 
7. Welches ist die angedrohte Höchststrafe? 

 
 
Art. 12 StGB  
1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen 
vorsätzlich begeht.  
2 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich 
handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.  
3 Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger 
Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der 
Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen 
verpflichtet ist.  
 
Art. 13 StGB  
1 Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zu Gunsten 
des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat.  
2 Hätte der Täter den Irrtum bei pflichtgemässer Vorsicht vermeiden können, so ist er wegen Fahrlässigkeit 
strafbar, wenn die fahrlässige Begehung der Tat mit Strafe bedroht ist.  
 
Art. 14 STGB  
Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem 
oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist.  
 
Art. 15 STGB  
Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und 
jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren.  
 
Art. 16 STGB  
1 Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr nach Artikel 15, so mildert das Gericht die Strafe.  
2 Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den 
Angriff, so handelt er nicht schuldhaft.  
 
Art. 17 STGB  
Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer 
unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, handelt rechtmässig, wenn er dadurch höherwertige 
Interessen wahrt.  
 
 



Art. 18 STGB  
1 Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders 
abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere hochwertige Güter zu retten, wird 
milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete Gut preiszugeben.  
2 War dem Täter nicht zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft.  
 
Art. 19 StGB  
1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu 
handeln, so ist er nicht strafbar.  
2 War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht 
zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.  
3 Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59–61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15  
4 Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in 
diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1–3 nicht anwendbar.  
 
Art. 20 StGB 
Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde 
oder das Gericht die sachverständige Begutachtung durch einen Sachverständigen an.  
 
 
Art. 21 StGB  
Wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält, handelt nicht 
schuldhaft. War der Irrtum vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe. 
 
Art. 47 STGB 
1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die 
persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. 
2 Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der 
Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der 
Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. 
 
Art. 48 STGB 
Das Gericht mildert die Strafe, wenn: 
a.der Täter gehandelt hat: 

1.aus achtenswerten Beweggründen, 
2.in schwerer Bedrängnis, 
3.unter dem Eindruck einer schweren Drohung, 
4.auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist; 

b. der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist; 
c. der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser 
seelischer Belastung gehandelt hat; 
d. der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat; 
e. das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in 
dieser Zeit wohl verhalten hat. 
 
Art. 48a STGB 
1 Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden. 
2 Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und 
Mindestmass der Strafart gebunden. 
 
Art. 49 STGB 
1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, 
so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das 
Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche 
Höchstmass der Strafart gebunden. 
2 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt 
worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn 
die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären. 
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3 Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der 
Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein 
beurteilt worden wären. 
 
Art. 144 StGB Sachbeschädigung 
1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, 
zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.  
2 Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von 
Amtes wegen verfolgt. 
3 Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.  
 
Art. 186 StGB Hausfriedensbruch 
Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines 
Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen 
Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin 
verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 
Art. 41 OR Unerlaubte Handlung 
1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum 
Ersatze verpflichtet. 
2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise 
absichtlich Schaden zufügt. 
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